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Organisation und Ablauf
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Organisation vorbereiten
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Einen Hauptverantwortlichen benennen  Eine Person im Unternehmen muss die Berichterstellung koordinieren

Den Hauptverantwortlichen befähigen  Die Person benötigt fachliche Kompetenzen und auch Entscheidungskompetenzen

     Außerdem hilft die (formelle) Unterstützung vom Vorstand

Themen den „Content Ownern“ zuweisen  Jedes wesentliche Thema sollte an eine fachliche Verantwortung für die Inhalte 

     übertragen werden (z.B. je Kapitel)

Content Owner befähigen   Die Content Owner müssen ausreichend qualifiziert werden (z.B. Schulung vom 

     Hauptverantwortlichen. Ungefähre Zeitaufwände sollten klar kommuniziert werden

Zum Beispiel der ESG-Manager, jemand aus dem Finance-Team oder mit Berichterstattungserfahrung

Umso tiefer das Verständnis für CSRD/ESRS und Berichterstattung, desto besser die Koordination und umso besser können mögliche externe 

Dienstleister eingesetzt werden. Außerdem hilft häufig ein tiefes Verständnis für das Unternehmen und eine gute Vernetzung

Zum Beispiel HR für die S1-Themen (Arbeitskräfte des Unternehmens), Compliance/Rechtsabteilung für G1-Themen. Möglicherweise werden Lücken 

deutlich (z.B. lässt sich Mikroplastik noch keiner Verantwortung zuordnen), die dann individuell behandelt werden können

Die Content Owner müssen über die Relevanz des Themas aufgeklärt werden. Da das Zuliefern und Validieren von Informationen Zeit in Anspruch 

nimmt (vor allem in Jahr 1), muss dies offen kommuniziert werden. Die Unterstützung vom Vorstand sollte von Beginn an vorhanden und klar sein.



Datenerhebungsprozess:

Sinnvoll aufteilen
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Verantwortliche Personen inhaltlich vorbereiten.

Deadline setzen.

Quantitative Abfrage

− Abfrage aller einschlägigen numerischen Datenpunkte + 

qualitativer Kontextinformationen mit direktem Bezug 

(z.B. angewandte Berechnungsmethode)

− Datenabfrage berücksichtigt die Anforderungen eines 

prüfsicheren Prozesses

z.B. via Datentemplates 

(Excel)

Qualitative Abfrage

− Abfrage der narrativen Datenpunkte

− Ggf. Selektion “brauchbarer“ bestehender 

Textbestandteile (aus Nachhaltigkeitsbericht etc.)

− Narrative Datenpunkte dienen vor allem zur 

Beschreibung (z.B. von Richtlinien, Ziele, Maßnahmen 

oder themenspezifischen Umständen)

z.B. via Redaktionsblätter

(Word)

Parallele

Begleitung und 
Unterstützung durch 

den Verantwortlichen

− Sprechstunden

− Klären von Fragen
− Schließung von Gaps

Basis für die Texterstellung



Herausforderung:

geeignete Abfrageunterlagen

7

− Eine der größten Schwierigkeiten: geeignete Abfrageunterlagen entwickeln

− Abfrage über Tools/Software möglich, aber kostspielig. Word/Excle-basierte Abfragen funktionieren, benötigen aber Know-
How und Vorbereitungszeit

− Derzeit keine guten kostenfreien Abfragetools bekannt (bspw. DNK noch in der Entwicklung, viele Schwachstellen)



Wesentlichkeit und IROs
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Wesentliche Themen: Überblick
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Wesentliche Themen: Verteilung
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− E1, S1, G1: Drei Topthemen, die in 
nahezu allen Berichten vorhanden 

sind

− E5, S2 und S4 sind ebenfalls 

Themen, die in einem breiten 
Branchenumfeld wesentlich sind

− Die restlichen Themen sind deutlich 
spezifischer und häufen sich vor 

allem in produzierenden Sektoren

HÄUFIGKEIT  WESENTLI CHER THEMEN
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IROs im Überblick
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IROs: Granularität
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Alle G1 IROs von Hochtief



IROs: Granularität
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Alle G1 IROs von Novo Nordisk

Bezug wird klar

Bezug unklar. Erst der Erklärungstext 

darunter zeigt auf, was die konkrete 
negative Auswirkung ist

Bezug wird teilweise klar. Unklar bleibt in 

der Formulierung, was genau mit 
„promoting“ gemeint ist

Bezug wird klar

Bezug wird klar, die Differenzierung zu 

S1-Themen ist aber auf den ersten Blick 
schwierig



IROs: Auf die korrekte
Formulierung kommt es an
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− Die Wahl der IROs bestimmt maßgeblich 
über die Granularität der 

Berichterstattung

− Eine präzise Formulierung ermöglicht 
eine valide Bewertung im Rahmen der 

Wesentlichkeitsanalyse

− Außerdem wird die Lesbarkeit für den 
Adressaten erhöht

− Unpräzise IROs sind häufig der Grund 

für Schwierigkeiten im Prüfprozess

DNK Hilfestellung

https://www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/media/4ijpazw4/dnk_iros-impacts-risks-and-opportunities.pdf


Worauf ist bei der Prüfung 
zu achten?
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Eine ausführliche 

Prozessdokumentation 
vereinfacht den Prüfprozess 

häufig signifikant.

Korrekte Benennung, 

Klassifizierung und Zuordnung 
verringert die Anzahl an 

Rückfragen.

Der Prüfer prüft die 

Wesentlichkeitsanalyse, er stellt 
sie nicht auf. Gelegentlich muss 
man sich an diesen Grundsatz 

erinnern.



Worauf ist bei der Prüfung 
zu achten?
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Die CSRD ist für alle neu.

Das gilt auch für mögliche 

Partner bei der Umsetzung.

Und auch für Ihren 

Wirtschaftsprüfer

Es kann sich mitunter lohnen, 

bestimmte Vorgaben, die aus der 

Prüfung heraus entstehen, zu 

hinterfragen und die Diskussion 

mit dem Prüfer zu suchen.

Beispiel aus der Praxis:

Vorgabe vom Prüfer, dass die 

Wesentlichkeitsanalyse in ihrer 

Vollständigkeit jedes Jahr zu 

wiederholen ist. Inklusive 

jährlicher Prüfung des Prozesses 

versteht sich. 



Regelmäßige Wiederholung der
Wesentlichkeitsanalyse?
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− Die Wesentlichkeitsanalyse ist 

Bestandteil der Anforderungen 

der ESRS

− Grundsätzlich beziehen sich 

diese Anforderungen auf 

jeweils ein Berichtsjahr

− Daraus kann abgeleitet 

werden, dass auch die 

Wesentlichkeitsanalyse ein 

jährlicher Prozess ist

ABER Nr. 1

− ESRS 2.53 h): „ob und wie sich 

das Verfahren im Vergleich 

zum vorangegangenen 

Berichtszeitraum geändert hat, 

wann das Verfahren zum 

letzten Mal geändert wurde, 

sowie die Termine für die 

nächsten Überprüfungen der 

Wesentlichkeitsanalyse.“

ABER NR. 2

− EFRAG IG 1 formuliert ein 

klares Opt-Out (IG 1 FAQ 7)

− Die Wesentlichkeitsanalyse 

kann auch in Folgejahren noch 

Gültigkeit aufweisen, wenn 

bestimmte Faktoren nicht 

eintreten

− Beispiele solcher Faktoren: 

Zukäufe/Verkäufe, externe 

Faktoren wie Pandemien etc.



VSME
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Der VSME-Standard:
Voluntary Sustainability Reporting Standard for Non-Listed Mirco-, Small- and Medium-Sized Enterprises
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− Zu nutzen von Kleinstunternehmen sowie kleinen und 

mittelgroßen Unternehmen

− 11 Disclosures

− Abgefragt werden Basis-Informationen zu den fünf 

Umweltthemen aus den ESRS, Arbeitskräfte des 
Unternehmens, Korruption und Bestechung

− Zusätzlich zu nutzen von kleinen und mittelgroßen 

Unternehmen

− 9 Disclosures

− Fortführende Informationen zum Klimawandel, 

Arbeitskräfte des Unternehmens, Diversität im 
Management Board und Beschreibungen von 
Richtlinien

BASI C MODULE COMPREHENSIVE MODULE

Alle 20 Disclosures sind erforderlich zu berichten ABER wenn angemessen, gilt das „wenn anwendbar“-Prinzip 

(→ vereinfachtes Wesentlichkeitsprinzip)



20

Allgemeine 

Informationen
Umwelt Soziales Governance

B3 Energie und THG-

Emissionen

C3 THG-Reduktionsziele

C4 Klimarisiken

B4 Umweltverschmutzung

B5 Biodiversität

B6 Wasser

B7 Kreislaufwirtschaft

VSME-Inhalt

B8 Arbeitskräfte des 

Unternehmens 

C5 Fortführendes zu 

Arbeitskräften

B9 Gesundheit und 

Sicherheit

B10 Vergütung und 

Tarifverhandlungen

C6 Menschenrechte

C7 

Menschenrechtsverstöße

B11 Korruption

C8 EU benchmarks

C9 Diversität im Board

B1

Grundlagen zur Erstellung

B2

Richtlinien

C1 

Strategie

C2 Beschreibung von 

Richtlinien



Berichterstattung nach VSME
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− Schätzungsweise nur noch 10-30% der 
Anforderungen

− Aufbau nach Bedarf des Unternehmens

− Keine DMA notwendig

− Keine Prüfungspflicht (dadurch signifikant weniger 

Aufwand)

− Ggf. nicht ausreichende Offenlegung ggü. 
interessierten Stakeholdern (Ratings, Banken etc.)

− Kleinste, kleine und mittelgroße Unternehmen, die 

nicht unter die CSRD Berichtspflicht fallen, aber 
den ESG-Informationsbedarf ihrer 
Geschäftspartner/Banken erfüllen müssen

− Als Startpunkt für Unternehmen, die sich nachhaltig 

neu ausrichten möchten

− Ggf. sinnvoll als Start der 

Nachhaltigkeitsberichterstattung, wenn noch kein 
Bericht vorhanden ist

− ESG-Aktivitäten strukturieren und steuern, 
Fortschritte sichtbar machen

VSME VS. ESRSFÜR WEN LOHNT SI CH VSME?



Was kann der VSME, was kann er nicht?
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− Derzeit keine Bestätigung der BaFin, dass der 

VSME die Informationsbedürfnisse der Banken 
abdecken kann

− Nicht für jedes Unternehmen/jede Branche sind alle 
Informationen abgedeckt, die Rating-Agenturen 

benötigen

− Berichterstattung über Scope 3 Emissionen ist 

optional

− Es werden hauptsächlich die Arbeitskräfte des 
Unternehmens thematisiert, ausgelassen werden 
Offenlegungsanforderungen zu Arbeitsbedingungen 

in der Wertschöpfungskette, Auswirkungen auf 
betroffene Gemeinschaften sowie Verbraucher und 

Endnutzer

DEFI ZI TE

− Freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung für KMU 

wird harmonisiert

− Gute Vorbereitung auf zukünftige Anforderungen

− Transparenzsteigerung

− Entwickelt für Personen mit wenig ESG-
Background, daher ausführliche Erklärungen zu 

den Anforderungen

VORTEILE



VSME Guidance
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− Hilfreiche Guidance, auch um die 

die Anforderungen der ESRS 
besser zu verstehen besonders für 
die Umweltthemen

− Klare Erklärung der Unterschiede 

zwischen Entnahme von Wasser, 
Wasserverbrauch und Ableitung 
von Wasser

− Definition "Wasserstressgebiet“ und 

“Gebieten mit schutzbedürftiger 
Biodiversität“

HILFESTELLUNGEN AUCH ZU ESRS-ANFORDERUNGEN



Weiteres
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Auf die Lesbarkeit achten
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Renault

Die allgemeinen „Regeln“ für gute Textarbeit gelten auch für 

Nachhaltigkeitserklärungen (z.B. aufeinanderfolgende 
Überschriften nach Möglichkeit zu vermeiden etc.)



Die „Interoperabilität“ der ESRS
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− Ziel des Gesetzgebers bei der 

Entwicklung der ESRS:

-  INTEROPERABILITÄT -

− Die ESRS enthalten u.a. 

Referenzen zu GRI, IFRS und 
TCFD

− Bei der Entwicklung wurden 
andere Standardsetzer mit 

einbezogen

„Given the high level of interoperability achieved, entities reporting under ESRS can be 
considered as reporting ‘with reference’ to the GRI Standards“ (GRI)

− Ein CSRD-Bericht ist demnach auch ein GRI-Bericht (Reference-Option)

− Lediglich ein GRI-Index fehlt, vor allem um GRI-geübte Adressaten bei der 
Navigation durch die Offenlegungen zu helfen

ESRS



GRI Reference als „quick win“
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Porsche

• Die Erstellung eines GRI-Index 
(Reference) ist denkbar einfach

• Kostengünstige Möglichkeit ein weiteres 

Rahmenwerk abzudecken und 
(internationale) Adressaten 

zielgruppengerecht abzuholen

• GRI in der Regel nicht Teil der Prüfung, 
daher nicht mit Risiken verbunden



Toolkit:
Wichtige Ressourcen
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EFRAG IG 1

Wesentlichkeit
https://www.efrag.org/sites/

webpublishing/SiteAssets/I

G%201%20Materiality%20A

ssessment_final.pdf

EFRAG IG 3

Datenpunkte
https://efrag.sharefile.com/p

ublic/share/web-

s363afe552f8a4f3b99de63a

12c2f8865

EFRAG IG 2

Wertschöpfung
https://www.efrag.org/sites/

webpublishing/SiteAssets/E

FRAG%20IG%202%20Valu

e%20Chain_final.pdf

EFRAG

Q&As
https://www.efrag.org/sites/d

efault/files/media/document/

2024-

07/Compilation%20Explanat
ions%20January%20-

%20July%202024.pdf

EFRAG ID177

DR Mapping
https://www.efrag.org/sites/defaul

t/files/media/document/2024-

12/ID%20177%20%E2%80%93

%20Mapping%20sustainability%
20matters%20(ESRS%201%20A

R%2016)%20with%20Disclosure

%20Requirements.pdf

DNK

IRO Formulierung
https://www.deutscher-

nachhaltigkeitskodex.de/medi

a/4ijpazw4/dnk_iros-impacts-

risks-and-opportunities.pdf

Sustainitright

ESRS Crawler
https://app.sustainitright.co

m/repo/browse-esrs

Open Source

Datenbank 

Berichte
https://docs.google.com/spre

adsheets/u/0/d/1Nlyf8Yz_9Fs

t8rEmQc2IMc-
DWLF1fpmBTB7n4FlZwxs/ht

mlview?gid=0&pli=1



Q&A
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Kirchhoff Consult GmbH

Borselstraße 20

22765 Hamburg

T +49.40.609.186.0

F +49.40.60.86.16

info@kirchhoff.de

www.kirchhoff.de

® Copyright. Alle Rechte vorbehalten. Diese Informationen sind geistiges Eigentum der Kirchhoff Consult GmbH. Jede Weitergabe , Zurverfügungstellung, Vervielfältigung etc. an Dritte ist unzulässig.

Haftungsausschluss: Die Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Rechtsberatung dar und sind nicht Gegenstand e iner Garantie. 
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